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Betreff:
Gebührenkalkulation für die Abwasserentsorgung des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord
Dommitzsch für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027

Beschlussantrag:
Die Verbandsversammlung beschließt, die Gebührenkalkulation für die Abwasserentsorgung des
Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord Dommitzsch für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 mit
folgenden Ansätzen:

1. Schmutzwassereinleitmengen (Entsorgungsgebiet Dommitzsch) 2025 - 2027:88.000 m^ pro Jahr

2. angeschlossene Grundstücke (Entsorgungsgebiet Dommitzsch)
mit Wasserzähler Dauerdurchfluss bis Q3=4,0 (vormals Qn 2,5) 2025 - 2027: 827
mit Wasserzähler Dauerdurchfluss größer Q3=4,0 (vormals Qn 2,5) 2025 - 2027: 23

3. abflusswirksame, gewichtete Niederschlagswasserfläche:
Entsorgungsgebiet Dommitzsch 2025 - 2027: 91.921 m^ pro Jahr
Entsorgungsgebiet Trossin 2025 - 2027: 41.455 m^ pro Jahr

4. aus abflusslosen Gruben zu entsorgendes Fäkalwasser 2025 - 2027: 2.065 m^ pro Jahr

5. aus Kleinkläranlagen zu entsorgender Fäkalschlamm 2025 - 2027:340 m^ pro Jahr

Die Verbandsversammlung übt ihr pflichtgemäßes Ermessen wie folgt aus:

1. Nach § 9 Abs. 1 SächsKAG werden für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur
Abwasserentsorgung Benutzungsgebühren erhoben.






